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1 TOURISMUS- UND FREIZEITANGEBOTE 
 

1.1.1 Montafon Brandnertal Freizeit-WildPass 
 
 

Sommer: 
 
Jahres- und Saisonkarten 
 
Die Jahres- und Saisonkarten (Wi+So) gilt im Sommer in den öffentlichen Verkehrsmitteln des 
Verkehrsverbundes Vorarlberg nicht.. 
 
Ein- und Mehrtageskarten (Kaufkarten) Sommer: 
 
Der „Montafon Brandnertal Freizeit-WildPass“ gilt innerhalb der Geltungsdauer bis 19:30 Uhr im 
Verkehrsverbund Vorarlberg auf allen Buslinien im Montafon, Brandnertal, Klostertal, Großen Walsertal, 
Walgau bis Feldkirch (nur L 530) und im Stadtbus Bludenz, sowie den Bahnlinien Bludenz-Schruns und 
Feldkirch-St. Anton a. Arlberg. Keine Gültigkeit im Nachtexpress Montafon.  
 
Generell KEINE Gratisbeförderung für den Berufsverkehr.  
Wanderbusse sind im Leistungsumfang nicht enthalten! 
 
 
Diese Layouts kommen nur im Sommer zum Einsatz: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Händisch ausgestellte Tickets sind nur mit mitgeführter Verkaufsbestätigung gültig. 
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Winter: Gültigkeit während der Winteröffnungszeiten der Bergbahnen 
 
Ein- und Mehrtageskarten sowie Jahres- und Saisonkarten Winter: 
 
Diese zwei Layouts kommen nur im Winter zum Einsatz: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MBS Bahn 
Sämtliche Saison-, Ein- und Mehrtageskarten einer oder mehrerer Bergbahngesellschaften im Montafon 
(Silvretta Montafon - Nova/Hochjoch, Golm, Bergbahnen Gargellen, Kristberg) mit Ausnahme der 
Kartengattung „Fußgänger Einzelfahrt“ berechtigen zur unentgeltlichen Beförderung auf der Montafonerbahn 
(Bahnbetrieb) zwischen den Bahnhöfen „Schruns“ und „Bludenz“ zum Zwecke des Wintersports. (Nachweis: 
gültiges Ticket, am Anreisetag ist die Beförderung bis zur nächsten Skikarten-Verkaufsstelle gratis, auf der 
Rückfahrt ist die gültige Schikarte vorzuweisen).  
 
Landbus Montafon und Landbus Brandnertal 
Sämtliche Saison-, Ein- und Mehrtageskarten einer oder mehrerer Bergbahngesellschaften im Montafon 
(Silvretta Montafon - Nova/Hochjoch, Golm, Bergbahnen Gargellen, Kristberg) mit Ausnahme der 
Kartengattung „Fußgänger Einzelfahrt“ berechtigen während der Wintersaison zur unentgeltlichen 
Beförderung auf allen Linien des Landbus Montafon und des Landbus Brandnertal zum Zwecke des 
Wintersports bis 19:30 Uhr. (Nachweis: gültiges Ticket, am Anreisetag ist die Beförderung bis zur nächsten 
Skikarten-Verkaufsstelle gratis, auf der Rückfahrt ist die gültige Schikarte vorzuweisen). Achtung: Im 
Nachtexpress (Linie N6) sind Skikarten nicht gültig. 
 
Generell KEINE Gratisbeförderung für den Berufsverkehr. 
 
 
Layouts Winter: 
 
 
Stationäre Kassen    B2B-Shop (Ausdruck mit Printer bei Hotel/Pension) 
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B2C-Webshops (beim Onlinekauf im Bergbahnpool- oder Webshop der einzelnen Bergbahngesellschaften 
erhält der Kunde einen Voucher und musss diesen an der Kassa oder bei den Pickup-Boxen in ein gültiges 
Ticket umtauschen) 

 

 
 

 
         

1.1.2 Silvretta Card Premium 
 

InhaberInnen der Silvretta Card Premium sind in der Sommersaison zur unlimitierten Nutzung von 
öffentlichen Bussen im Montafon berechtigt. 
Die Premiumkarte ist auf der Vorderseite mit der Bezeichnung „SILVRETTA CARD PREMIUM“ zu erkennen 
und nur gültig, wenn auf der Rückseite die persönlichen Daten (Vor- und Nachname), die Ausgabestelle und 
Aufenthaltsdauer aufgedruckt ist. 
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1.1.3 Voucher Green Ticket Silvretta Montafon powered by VMOBIL 
Dieser Voucher gilt als Fahrkarte für Bus und Bahn für die An- und Abreise von/nach Schruns innerhalb 
Vorarlbergs und von den Grenzbahnhöfen Buchs, St. Margrethen (CH), Lindau (D) und St. Anton am Arlberg.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

1.1.4 Voucher Green Ticket Lünersee powered by VMOBIL 
Dieser Voucher (Ausdruck oder digital) gilt während der Sommersaison als Tagesticket für die An- und 
Abreise mit Bus und Bahn von/nach Golm und Lünersee im Montafon im gesamten Verbundraum Vorarlberg 
und den Grenzbahnhöfen Buchs, St. Margrethen (CH), Lindau (D) und St. Anton am Arlberg.  
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1.1.5 Voucher Green Ticket Brandnertal powered by VMOBIL 
Dieser Voucher (Ausdruck oder digital) gilt während der Sommer- und Wintersaison als Tagesticket für die An- 
und Abreise mit Bus und Bahn von/nach Brandnertal im gesamten Verbundraum Vorarlberg und den 
Grenzbahnhöfen Buchs, St. Margrethen (CH), Lindau (D) und St. Anton am Arlberg. 
 

 

 
 
1.1.6 BodenseeTicket Bahn|Bus|Fähre 

gültig ab 14.12.2025 
 

Alle Fahrausweise, welche die Zone Ost enthalten (Ost; Ost+West; Ost+West+Süd), gelten im 
Verbundraum Vorarlberg bis einschließlich Zone Bezau, Bizau, Reuthe und Zone Bludenz, Bürs, 
Bings. 

 
Das Bodensee Ticket gilt in allen fahrplanmäßigen, der allgemeinen Personenbeförderung 
dienenden Zügen und Bussen sowie auf den zwei ganzjährigen Fährverbindungen innerhalb des 
Geltungsbereichs der gewählten Zonen. In Deutschland ist das Bodensee Ticket nur in den Zügen 
des Nahverkehrs ( RE, RB und S) gültig. In den Fernverkehrszügen auf deutschen Strecken der DB 
(ICE, IC, EC) ist das BoTic grundsätzlich nicht gültig (einzelne Ausnahmen im Verbund 
VHB/Landkreis Konstanz analog zum VHB-Verbundtarif) Der 3-Tages-Pass muss durch Eintragen 
mind. eines Vor- und Zunamens personalisiert werden und ist NICHT übertragbar. 
 
Das Fürstentum Liechtenstein ist ab 2026 vollständig in der Zone Ost enthalten. Für 
grenzüberschreitende Fahrten zwischen dem Geltungsbereich im Tarifverbund Ostwind in (Schweiz) 
und Vorarlberg ist via Altstätten SG oder Buchs SG die Zone Süd erforderlich. 
 
Das Bodensee Ticket ist im Geltungsbereich prioritär an den Bahnhöfen, in den Bussen sowie bei 
den beteiligten Fährbetrieben erhältlich. 
 
Zur Mitnahme von Fahrrädern wird das Bodensee Ticket mit einem Zuschlag auch als «Fahrrad-
Kombi» ausgegeben (nur im Verkauf an den Bahnhöfen; Preise siehe Website). 
 
Es gelten die Bestimmungen des Gemeinschaftstarifs Bodensee Ticket (www.bodensee-
ticket.com/tarif). 

 
 

Detaillierte Zonenpläne unter www.bodensee-ticket.com/zonen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.bodensee-ticket.com/zonen
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1.1.7 Gäste-Card Bregenzerwald & Großes Walsertal 
Die Gäste-Card Bregenzerwald & Großes Walsertal wird an Gäste unentgeltlich ausgegeben, die 
mindestens 3 Nächte in einer der teilnehmenden Partnergemeinden nächtigen. Inhaber:innen sind 
berechtigt zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten Verbundraum Vorarlberg 
(ausgenommen Wander- und Shuttlebusse).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.1.8 Alplochkarte und Marendkarte 
Die Alplochkarte beinhaltet eine Einzelfahrt von der Bushaltestelle Alploch/Schmitte zur Talstation der 
Karrenseilbahn Dornbirn oder zum Bahnhof Dornbirn. 
Die Marendkarte inkludiert eine Einzelfahrt von Ebnit zur Talstation der Karrenseilbahn Dornbirn oder zum 
Bahnhof Dornbirn. 
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1.1.9 V-Lines Bodenseeschifffahrt 
Online-Tickets und physische Tickets für „Eventfahrten“ sowie Online-Tickets für „Rundfahrten“ der V-Lines 
berechtigen den Inhaber zur An- und Abreise mit Bus & Bahn im Streckennetz des VVV. 
 

          Print at Home Ticket (Rundfahrten oder Eventfahrten)          Ticket per Postversand (Eventfahrten) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.1.10 Festspielkarte 
Partner: Bregenzer Festspiele GmbH 
Die Eintrittskarten der Bregenzer Festspiele mit dem Aufdruck „vmobil“ berechtigen während der 
Festspielsaison zur unentgeltlichen An- und Abreise zur jeweiligen Veranstaltung innerhalb des 
Verbundraumes Vorarlberg inklusive der Zusatzangebote am Tag der Aufführung bis Betriebsschluss. 
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1.1.11  Frühjahrsmesse (SCHAU!) und Herbstmesse Dornbirn 
Partner: Dornbirner Messe GmbH 
 
Gültige Messeeintrittskarten, auch Print at home, und das Messekombiticket berechtigen zur Hin- und 
Rückfahrt zur/von den Veranstaltungen der Dornbirner Messe (SCHAU! und Herbstmesse) innerhalb des 
Verkehrsverbundes Vorarlberg. 
Messe-Dauerkarten berechtigen zur Hin- und Rückfahrt an allen Messetagen. 
Das VVV Online-Gratis-Ticket berechtigt zur Hinfahrt zur Messe. Die Messe-Eintrittskarte gilt in diesem Fall 
für die Rückfahrt von der Messe als Fahrschein. 
 
Preise lt. jährlicher Veröffentlichung 
 

 
1.1.12  Gästekarte Brandnertal, Alpenstadt Bludenz und Klostertal 

Die Gästekarte Brandnertal, Alpenstadt Bludenz und Klostertal berechtigt die Inhaber:innen zur Benutzung 
aller Verkehrsmitteln im Verbundgebiet Vorarlberg während des aufgedruckten Gültigkeitszeitraumes. 
Ausgenommen sind spezielle Wander- und Shuttlebusse. 

 
    Muster Gästekarten:               Digitale Gästekarte                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.13  Gästekarte St. Gerold 

Die Gästekarte St. Gerold berechtigt die Inhaber:innen zur Benutzung aller Verkehrsmitteln im 
Verbundgebiet Vorarlberg während des aufgedruckten Gültigkeitszeitraumes. Ausgenommen sind spezielle 
Wander- und Shuttlebusse. 

 
            Muster Gästekarten:    Digitale Gästekarte         
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1.1.14  Gästekarte für Entdecker:innen  
Die Gästekarte für Entdecker:innen von Bodensee Vorarlberg Tourismus berechtigt die Inhaber:innen zur 
Benutzung aller Verkehrsmitteln im Verbundgebiet Vorarlberg während des aufgedruckten 
Gültigkeitszeitraumes. Ausgenommen sind spezielle Wander- und Shuttlebusse. 
 

             Muster Gästekarte:                Digitale Gästekarte:    
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.15 Veranstaltungen Vorarlberger Kulturhäuser Betriebs GmbH (KUGES) 
Folgende Eintrittskarten, Meldebestätigungen und ABOS berechtigen am Tag der Aufführung zur An- und 
Abreise auf Verbundlinien zu den Veranstaltungsorten Landesmuseum, Kunsthaus und Landestheater in 
Bregenz.  
 
        
Eintrittskarte Kunsthaus Bregenz   Eintrittskarte Vorarlberger Landestheater 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karten vom Webshop 
–– 
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Folgende Tickets und Abos gelten für die An- und Abreise mit dem ÖV im Verkehrsverbund Vorarlberg, dem 
Tarifverbund Ostwind und im Fürstentum Liechtenstein (LIEmobil). Gültig für die Hin- und Rückreise über den 
direkten Weg am Tag der Veranstaltung. 
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ABO-Vorarlberger-Landestheater (nur in Verbindung mit dem Veranstaltungskalender) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8.1.18 Allgäu-Walser-Card 
Besitzer:innen der Allgäu Walser Card sind berechtigt auf der Linie 821 (Bregenz – Scheidegg/Weiler und 
retour) und auf der Linie 21 (Lindau – Hörbranz – Lindenberg – Weiler) zu fahren. 
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1.1.19  Mobil Pass Allgäu 
Mit dem Mobil Pass Allgäu (als eTicket auf dem Smartphone oder als ausgedrucktes Ticket verfügbar) sind 
Gäste berechtigt auf den Linien 890 (Oberstaufen – Krumbach – Lingenau – Egg) und 891 (Hittisau – 
Bolgenach -Riefensberg) zu fahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.20  VMOBIL ErlebnisTicket 
Das VMOBIL ErlebnisTicket wird für diverse Veranstaltungen verwendet. 
Das Ticket wird nur vom VVV ausgestellt und ist immer versehen mit: 
 
- Gleiches Papier wie die Bustickets 
- Größe: 55 x 82 mm (plus/minus Toleranz) 
- Hintergrundrasterung  
- Angabe Datum und bei 24 Stunden Tickets die Uhrzeit 
- Eintragung Datum und Uhrzeit nur mit schwarzem Stift gültig 
- Fortlaufender Buchstaben-Nummerncode 
 
Das Ticket ist nur dann gültig, wenn der Fahrgast ein aktuelles Datum eingetragen hat. 
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2 BILDUNG 
 

 

2.1.1 VMOBIL Schnupper-Jobticket 
Das VMOBIL Schnupper-Jobticket gilt für die Fahrten mit Bus und Bahn zwischen Wohn- und Arbeitsort, sowie 
die Fahrradmitnahme im Zug. Es muss folgendes händisch ausgefüllt sein: 

• Wohn- und Arbeitsort 
• Gültig von/bis 
• Firma 
• Name Mitarbeiter:in  

 
Schnupper-Jobticket     Schnupper-Jobticket 
Vorderseite       Rückseite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

2.1.2  WIFI Vorteilskarte 
Die WIFI Vorteilskarte gilt ausschließlich für die An- und Abreise zu besuchten Kursen des WIFI an den 
jeweiligen Kurstagen. Das Ticket gilt im gesamten Verbundgebiet in Verbindung mit einem gültigen 
Lichtbildausweis. Am ersten Geltungstag ist eine elektronisch versandte WIFI Vorteilskarte, sowohl in 
elektronischer als auch in Papierform ebenfalls gültig. Am dem zweiten Geltungstag muss die original WIFI 
Vorteilskarte vorgewiesen werden können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.1.3 BFI-Freifahrt 
Das BFI Freifahrtsticket gilt für die An- und Abreise zu besuchten Kursen des BFI der Arbeiterkammer 
Vorarlberg an den auf dem Freifahrt-Ticket angeführten Kurstagen. Das Ticket gilt im gesamten Verbundgebiet 
in Verbindung mit einem gültigen Lichtbildausweis und eingetragenem Geburtsdatum. Das Ticket muss bei 
der Kontrolle mitgeführt werden. Das nachträgliches Vorweisen ist nicht möglich. 
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2.1.4 DCV – Freifahrt 
 
Das DCV-Freifahrt-Ticket gilt für die landesweite An- und Abreise zu besuchten Kursen des Digital Campus 
Vorarlberg. Das Ticket gilt in Verbindung mit einem gültigen Lichtbildausweis und eingetragenem 
Geburtsdatum. 

 
2.1.5 BBRZ Österreich – Freifahrt 
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Das BBRZ Österreich-Freifahrt-Ticket gilt für die An- und Abreise zu besuchten Kursen des BBRZ in 
Vorarlberg an den auf dem Freifahrt-Ticket angeführten Kurstagen und Wegstrecken. Das Ticket gilt in 
Verbindung mit einem gültigen Lichtbildausweis und eingetragenem Geburtsdatum. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.6 Online Veranstaltungs-Ticket / Schulkulturticket und Schulsportticket für Schulklassen 

Veranstaltungs-Ticket ausgedruckt auf Papier A4 
 
Das VVV Online Ticket wird für diverse Veranstaltungen verwendet. Es ist nur online verfügbar und kann auch 
nur online ausgefüllt werden. Das Ticket ist immer versehen mit: 
 

- Name der Veranstaltung 
- Gültigkeit / Datum der Veranstaltung / Fahrt 
- Name und Anschrift des Ticketinhabers 
- Personenanzahl (max. 2 Erwachsene und 4 Kinder) 
-      Ausnahme Kulturticket u. Schulsportticket für Schulklassen (max. 3 Erwachsene und 30 Schüler) 
- Fahrtstrecke von/bis zur Veranstaltung 
- QR Code 

 
Neben den ausgedruckten Online Veranstaltungs-Ticket gelten auch Handy-Online-Tickets (ohne Ausdruck). 
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2.1.7 Mitarbeiterkarten 
Folgende Karten berechtigen zur unentgeltlichen Beförderung auf Verbundlinien im jeweils aufgedruckten 
Gültigkeitsbereich für den aufgedruckten Gültigkeitszeitraum. 

 
 
Silvretta Montafon Mitarbeiterkarte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nur gültig mit Lichtbildausweis 
Integra Mitarbeiterkarte 
Die Karte ist auf der Rückseite mit dem Stempel der Integra Vorarlberg gem. GmbH versehen. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kaplan Bonetti Mitarbeiterkarte 
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Die Karte ist auf der Rückseite mit dem Stempel der Kaplan Bonetti gem. GmbH versehen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Klostertaler Bergbahnen und Stubner Fremdenverkehr Mitarbeiterkarten 
Die Mitarbeiter der Klostertaler Bergbahnen GmbH & COKG, sowie der Stubner Fremdenverkehrs GmbH 
sind berechtigt die Linien 720 und 750 bis nach Stuben ganzjährig und unentgeltlich zu benützen. 
(Nachweis: gültige Mitarbeiterinnensaisonkarte) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
2.1.8 Anrufsammeltaxi go&ko und Nachtexpress Montafon (Line N6) 

 
Ein Zahlungsbeleg des Anrufsammeltaxi go&ko gilt in der gleichen Nacht als 
Fahrschein im Nachtexpress Montafon (Linie N6). Für ein gültiges NEX Ticket erhält 
der Fahrgast im Anrufsammeltaxi go&ko eine einmalige Ermäßigung in dieser Nacht.  
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3 WINTERSPORTVERKEHR 
(gültig während der Saisonzeiten (Wintersaison) der Bergbahnen) 
Generell KEINE Gratisbeförderung für den Berufs- und Schülerverkehr.  
 

3.1.1     Bregenzerwald 
3Tälerpass 
Der 3Tälerpass berechtigt zur unentgeltlichen Beförderung auf allen Linien des Landbus Bregenzerwald, 
Landbus Unterland, Stadtbus Dornbirn, Großen Walsertal, Linie 495 Laterns ab Bahnhof Rankweil und Lechtal 
zum Zwecke des alpinen Skisports.  (Nachweis: 3Tälerpass + Wintersportbekleidung) 
 
Schwarzenberg – Bödele 
Gültige Halbtages-, Tages-, Mehrtages- oder Saisonkarten sowie Punktekarte der Schilifte Bödele berechtigen 
zur unentgeltlichen Beförderung in der Linie 870 zwischen Schwarzenberg – Bödele und Dornbirn - Bödele 
zum Zwecke des alpinen Schilaufs. (Nachweis: Schipass + Wintersportbekleidung) 
 
Egg – Schetteregg 
Personen, die offensichtlich ins Schigebiet Schetteregg fahren wollen, können die Linie 827 zum Zwecke des 
Schilaufs unentgeltlich benützen.  
(Nachweis: Wintersportbekleidung, für die Rückfahrt zusätzlich eine gültige Liftkarte) 
 
Mellau – Damüls  
Gültige Halbtages-, Tages-, Mehrtages- oder Saisonkarten der Bergbahnen Mellau - Damüls berechtigt zur 
unentgeltlichen Beförderung im Landbus Bregenzerwald zwischen Bezau – Mellau – Schnepfau – Au - Damüls 
zum Zwecke des alpinen Schilaufs. (Nachweis: Schipass + Wintersportbekleidung) 
 
Au – Damüls – Au 
Nulltarif für Gäste mit Alpinschiausrüstung ab den Haltestellen Au Gemeindeamt, Krone, Rehmen, Schiff, 
Wieden, Fuchs, Gemeindemat Au, sowie auf der Linie 851, oder mit einer gültigen Tages-,Mehrtages- oder 
Saisonskarte der Damülser Seilbahnen. 
 
Au – Schoppernau 
Gültige Schikarten der Bergbahnen Diedamskopf sowie die WinterCard der Gemeinden Au/Schoppernau 
berechtigen zur unentgeltlichen Beförderung im Landbus Bregenzerwald Linie 850 zwischen Au und 
Schoppernau. (Nachweis:Schipass oder WinterCard Au/Schoppernau) 
 
Schröcken – Salober – Warth  
Gästekarten der Gemeinde Schröcken berechtigen zur unentgeltlichen Beförderung zwischen Schröcken 
Unterboden und Warth (gilt auch für Bewohner mit entsprechendem Nachweis). Dienstausweise der Schilifte 
Salober berechtigen zur unentgeltlichen Beförderung zwischen Au und Salober. Gästekarten der Gemeinde 
Warth berechtigen zur unentgeltlichen Beförderung zwischen Warth und Salober. (Nachweis: Schipass + 
Wintersportbekleidung, Gästekarte bzw. Dienstausweis) 
 
Arlberg Schipass: Fahrgäste mit einem Arlberg-Schipass haben freie Fahrt, aber nur zwischen Schröcken 
und Warth. 
 
 

3.1.2     Montafon Winter  
 

                       Die Bestimmungen zu Montafon Winter finden Sie unter dem Absatz 8.1.1 
 
Im Nachtexpress gelten ab 19.30 h folgende Tickets mit erhöhtem Beförderungsentgelt: 
Ein einfaches N6-Ticket (4 Euro) gilt 2 Stunden ab dem Kauf. Ein N6-Ticket für die Hin- und Retourfahrt (6 
Euro) gilt ab dem Kauf bis zum Betriebsschluss des N6. Tages-, Wochen-, Monats- und Jahrestickets des 
VVV sind im N6 ebenfalls gültig, Skitickets nicht. 
 

3.1.3      Klostertal 
Personen, die offensichtlich in die Schigebiete Sonnenkopf oder Stuben fahren wollen, können die Linien 720 
und 750 bis Stuben unentgeltlich benützen (Nachweis: Wintersportbekleidung und/oder Wintersportgerät, für 
die Rückfahrt und/oder gültige Liftkarte) 
 

3.1.4    Brandnertal 
Personen, die offensichtlich ins Schigebiet Brandnertal fahren wollen, können die Linie 580 unentgeltlich bis 
20:00 Uhr benützen.  
(Nachweis: Wintersportbekleidung und/oder Wintersportgerät, für die Rückfahrt zusätzlich gültige Liftkarte) 
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3.1.5     Laterns 
Personen, die offensichtlich ins Schigebiet Laterns fahren wollen, können die Linie 495 unentgeltlich während 
des Schiliftbetriebs benutzen. (Nachweis: Wintersportbekleidung, für die Rückfahrt zusätzlich eine gültige 
Liftkarte oder der Liftkarten-Pfandbeleg). Die Zubringerlinien zur Landbuslinie 495 sind gratis. Die Fahrt im 
Stadtbus Feldkirch ist kostenpflichtig. 
 

3.1.6     Großes Walsertal Winter 
Personen, die offensichtlich in die Schigebiete Sonntag Stein, Damüls/Faschina oder Raggal fahren 
wollen, sowie Personen mit Saisonkarte dieser Schigebiete können die Linien 570 und 575, sowie die Linie 
530 zwischen Bludenz und Feldkirch und die Schiene zwischen Bludenz und Feldkirch unentgeltlich 
benützen. 
(Nachweis: Wintersportbekleidung und/oder Wintersportgerät, für die Rückfahrt zusätzlich gültige Liftkarte) 
 

3.1.7 Lech/Zürs (Arlberg) 
Personen, die sich offensichtlich im Skigebiet Lech/Zürs mit einem gültigen Skipass bewegen, können den 
Ortsbus Lech während des Tages unentgeltlich benützen. 
(Nachweis: Wintersportbekleidung und/oder Wintersportgerät) 

 
 

3.1.8     Skipassbonusticket 
Alle, die einen gültigen VVV-Fahrschein (Einzelfahrt, Tageskarte, Wochenkarte, Monatskarte, Jahreskarte) 
besitzen, können bei Anreise mit Bus/Bahn in die Schigebiete die ermäßigte Schitageskarte in Anspruch 
nehmen. 
Gültiger VVV-Fahrschein + SchipassbonusTicket = ermäßigte Schitageskarte  
(einzulösen bei den teilnehmenden Schigebieten) 
– siehe https://www.wko.at/branchen/vbg/transport-verkehr/seilbahnen/skibus-skizug.html 
 
Familien-Schipassbonus: 
BesitzerInnen eines VVV Einzeltickets oder Tagesticket Familie sowie BesitzerInnen einer nicht 
übertragbaren VVV-Jahreskarte in Verbindung mit dem Vorarlberger Familienpass haben bei der Anreise mit 
Bus und Bahn ins Skigebiet Anspruch auf ermäßigte Tagesskipässe. 
Voraussetzungen: 
- Vorarlberger Familienpass 
- Gültiger VVV-Fahrschein 
- Pro Familienmitglied ein an diesem Tag gültiges SchipassBonusTicket 
 
Gültiger VVV-Fahrschein + SchipassbonusTickets + Vorarlberger Familienpass = 
ermäßigte Schitageskarten (einzulösen bei den teilnehmenden Schigebieten) 

https://www.wko.at/branchen/vbg/transport-verkehr/seilbahnen/skibus-skizug.html

	1 tourismus- und freizeitangebote
	1.1.1 Montafon Brandnertal Freizeit-WildPass
	1.1.2 Silvretta Card Premium
	1.1.3 Voucher Green Ticket Silvretta Montafon powered by VMOBIL
	1.1.4 Voucher Green Ticket Lünersee powered by VMOBIL
	1.1.5 Voucher Green Ticket Brandnertal powered by VMOBIL
	1.1.6 BodenseeTicket Bahn|Bus|Fähre
	1.1.7 Gäste-Card Bregenzerwald & Großes Walsertal
	1.1.8 Alplochkarte und Marendkarte
	1.1.9 V-Lines Bodenseeschifffahrt
	1.1.10 Festspielkarte
	1.1.11  Frühjahrsmesse (SCHAU!) und Herbstmesse Dornbirn
	1.1.12  Gästekarte Brandnertal, Alpenstadt Bludenz und Klostertal
	1.1.13  Gästekarte St. Gerold
	1.1.14  Gästekarte für Entdecker:innen
	1.1.15 Veranstaltungen Vorarlberger Kulturhäuser Betriebs GmbH (KUGES)
	8.1.18 Allgäu-Walser-Card
	1.1.19  Mobil Pass Allgäu
	1.1.20  VMOBIL ErlebnisTicket

	2 Bildung
	2.1.1 VMOBIL Schnupper-Jobticket
	2.1.2  WIFI Vorteilskarte
	2.1.3 BFI-Freifahrt
	2.1.4 DCV – Freifahrt
	2.1.5 BBRZ Österreich – Freifahrt
	2.1.6 Online Veranstaltungs-Ticket / Schulkulturticket und Schulsportticket für Schulklassen
	2.1.7 Mitarbeiterkarten
	2.1.8 Anrufsammeltaxi go&ko und Nachtexpress Montafon (Line N6)

	3 Wintersportverkehr
	3.1.1     Bregenzerwald
	3.1.2     Montafon Winter
	Die Bestimmungen zu Montafon Winter finden Sie unter dem Absatz 8.1.1
	3.1.3      Klostertal
	3.1.4    Brandnertal
	3.1.5     Laterns
	3.1.6     Großes Walsertal Winter
	3.1.7 Lech/Zürs (Arlberg)
	3.1.8     Skipassbonusticket


